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Russlandhass statt Umweltschutz
LNG-Terminals: Kosten explodieren, ausreichende Energie-Versorgung nicht möglich

Deutschland hat sich durch US-
Hörigkeit und Russlandhass 
großer Teile seiner politischen 

Klasse und die verstärkten Bemü-
hungen, im Windschatten der US 
Weltmachtstatus zu erlangen, in eine 
Sackgasse manövriert. Der Lebens-
standard der Mehrheit der Bevölke-
rung sinkt dramatisch, demokrati-
sche Rechte werden massiv angegrif-
fen. Durch die Sanktionspolitik gegen 
Russland kam die zuverlässige Versor-
gung mit preiswertem russischen Erd-
gas (Rückgrat unserer industriellen 
Basis) zum Erliegen. Als Ersatz bie-
ten die USA (worauf sie seit Jahren 
drängen) ihr mehrfach teureres (ein 
Faktor 4 bis 7), umwelt- und klima-
schädliches Fracking-Gas an, und das 
in nicht ausreichender Menge.

Wirtschaftsminister Robert Ha-
beck (Bündnis 90/ Die Grünen) hat 
auf seiner Betteltour zum Großex-
porteur Katar einen kleinen Erfolg 
erzielt. Katar wird mit einem Liefer-
vertrag über 15 Jahre gerade mal 2 
Millionen Tonnen LNG (entspricht 
rund 2.8 Milliarden Kubikmeter Erd-
gas) jährlich liefern. Das sind weni-
ger als 3 Prozent des deutschen Ver-
brauchs von 2021. Wo die restlichen 97 
Prozent herkommen sollen, ist nicht 
sicher. Fast gleichzeitig hat China mit 
Katar einen Liefervertrag über 27 Jah-
re für 108 Millionen Tonnen LNG pro 
Jahr abgeschlossen.

Eine Infrastruktur zum Anlan-
den von LNG wird erst aufgebaut. Es 
sind sieben schwimmende Terminals 
vorgesehen; das sind Spezialschiffe 
mit LNG-Speicher und eingebauter 
Rückverdampfungsanlage. Davon soll 
je eine in Wilhelmshaven, Brunsbüt-
tel und Lubmin Ende 2022 betriebs-
bereit sein. Für je eine in Wilhelms-
haven und Stade sowie die in Lubmin 
wird als Betriebsbeginn Ende 2023 er-
wartet. Drei weitere landgebundene 

Anlagen in Wilhelmshaven, Brunsbüt-
tel und Stade werden frühestens 2025 
betriebsbereit sein. Damit könnten ab 
Ende 2023 bis zu 40 Milliarden Ku-
bikmeter pro Jahr angelandet werden. 
Das wären 44 Prozent des Gesamtver-
brauchs (2021: 90 Milliarden Kubik-
meter). Nord Stream 1 lieferte 2021 
circa 60 Milliarden Kubikmeter. Das 
wegfallende Gas aus der Russischen 
Föderation kann also nur zu zwei 
Dritteln ersetzt werden. Erst nach 
Fertigstellung der stationären Anla-
gen 2026 wäre ein Ersatz von circa 
90 Prozent durch LNG möglich. Eine 
weitere Unsicherheit liegt in der Ver-
fügbarkeit von Tankerkapazität.

Die Bereitstellung der schwim-
menden Terminals liegt im zeitlichen 
Rahmen. Nicht verwunderlich, da 

Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren stark beschleunigt und Umwelt-
schutzvorschriften locker gehandhabt 
wurden. Ein krasser Fall ist Wilhelms-
haven 1, wenige Kilometer vom Na-
tionalpark Niedersächsisches Wat-
tenmeer entfernt. Das LNG-Schiff 
war kurzfristig nur zu chartern, weil 
australische Behörden seine Inbe-
triebnahme in Australien wegen Um-
weltunverträglichkeit nicht erlaubten. 
Die Wiederverdampfungsanlage für 
LNG wird durch Seewasser beheizt, 
dem zum Schutz der Verdampferrohre 
Chlor als Biozid beigefügt wird. Die in 
Australien vorgesehene Konzentrati-
on wurde als fünffach zu hoch abge-
lehnt. Der Terminalbetreiber Uniper 
bekam eine doppelt so hohe Konzen-
tration genehmigt.

Die Kosten der LNG-Terminals 
scheinen zu explodieren. Anschaf-
fung und Unterhalt der Terminals 
werden mindestens 3.5 Milliarden 
Euro teurer als geplant. Im Haus-
halt 2022 sind 6,56 Milliarden Euro 
veranschlagt statt ursprünglich 2,94 
Milliarden Euro. Als wichtiger Kos-
tentreiber werden die Mieten für die 
schwimmenden Terminals genannt 
(Tagesmiete 200.000 Euro). Zwei 
Terminals mussten für 15 Jahre statt 
wie geplant 10 Jahre gemietet wer-
den.

Mit der Sanktionspolitik gegen 
Russland hat sich Deutschland selbst 
ins Knie geschossen. Diese Politik 
richtet sich nicht nur gegen die Le-
bensgrundlagen der lohnabhängigen 
Bevölkerung, sondern auch gegen die 
mittelständischen und Kleinbetriebe. 
Selbst die energieintensive Großin-
dustrie versucht, ihre Profitraten 
durch Entlassungen, Betriebs(teil)-
schließungen und -verlagerungen 
ins Ausland zu sichern. Durch Weg-
fall des Gases aus der Russischen Fö-
deration droht eine erhebliche De-
industrialisierung Deutschlands mit 
verheerenden Auswirkungen auf die 
Masse der Bevölkerung in Form von 
Jobverlust und Verarmung. Es gibt 
aber auch Nutznießer: Neben dem 
Militär-Industriellen Komplex sind es 
auch Energieunternehmen und Anla-
genbauer, die blendende Geschäfte 
machen.

Abhilfe wäre noch möglich: Stopp 
der Sanktionen und Stopp der Betei-
ligung am Krieg gegen die Russische 
Föderation, Aufnahme des Gastrans-
ports über Nord Stream 2 (ein Strang 
blieb bei dem Anschlag unbeschä-
digt). Aber mit dem Regierungsper-
sonal aus notorischen Russlandhas-
sern und US-Vasallen wird es nicht 
gehen.

 Manfred Groll

Druck auf „Verfassungstreue-Checker“
Radikalengesetz-Anhörung im Innenausschuss des Brandenburger Landtages
Am 30. November fand im Innenaus-
schuss des Landtags in Potsdam die 
zweite Anhörung von neun „Verfah-
rensbeteiligten“ zum sogenannten 
„Verfassungstreuecheck“-Gesetzent-
wurf mit Regelanfrage beim Inlands-
geheimdienst statt. Die geänderte 
Fassung war am 15. September in ers-
ter Lesung durch den Landtag gegan-
gen und in den Ausschuss überwiesen 
worden. Die Anhörung ging über vier 
Stunden und war im Internet zu ver-
folgen.

Die Vertretungen von Städte- und 
Gemeindetag, Landkreistag, Deut-
schem Beamtenbund (dbb/Tarifuni-
on) hielten sich kurz und sahen keine 
grundsätzlichen Einwände, überra-
schend auch die Landesdatenschutz-
beauftragte. Bedenken gab es von 
Seiten des Deutschen Richterbundes 
Brandenburg: Ein Gesetz mit Regel-
anfrage zur Überprüfung der Verfas-
sungstreue bei Bewerbungen sei das 
„falsche Signal“, „Generalverdacht“ 
unangebracht. Die Behörden könn-
ten sich in Vorbereitungsdienst und 
Probezeit ein Bild über die Eignung 
Beschäftigter machen.

Rechtsanwalt Roland Hartwig, bis 
2021 für die AfD Bundestagsabgeord-
neter, sprach sich aus Eigen- und Par-
teiinteresse gegen das Gesetz aus. Die 
Meinungsfreiheit werde außer Kraft 
gesetzt: Wer sich zum Beispiel an De-
monstrationen gegen Corona-Maß-
nahmen beteilige oder „Staats-“ und 
„Verfassungs-Skeptiker“ sei, laufe Ge-
fahr, nicht in den öffentlichen Dienst 
eingestellt oder entfernt zu werden. 
Seine Parteifreundin schwadronierte 
über „Ideologie verbreitende Lehrer“ 
und behauptete, „Linksextremisten“ 
würden verschont.

Benjamin Rusteberg, Lehrbeauf-
tragter für öffentliches Recht an der 

Ruhr-Universität Bochum, war gegen 
eine Verabschiedung des Gesetzes. Er 
verwies auf die demokratieschädli-
chen Erfahrungen aus der Adenauer-
zeit und mit dem Radikalenerlass der 
1970er/1980er Jahre, die im kollekti-
ven Gedächtnis geblieben seien. Die 
Rolle des Verfassungsschutzes habe 
sich beim NSU-Skandal und dem 
Mord an Walter Lübcke gezeigt. Dass 
der Geheimdienst entscheide, was an 
„Erkenntnissen“ an die Einstellungs-
behörden weitergegeben werde und 
die Deutungshoheit habe, wer als so-
genannter „Verfassungsfeind“ gelte, 
sei nicht akzeptabel.

Jerzy Montag, Rechtsanwalt, Rich-
ter am Bayerischen Verfassungsge-
richtshof und Mitglied der Grünen, 
erinnerte ebenfalls an die negativen 
Wirkungen des Radikalenerlasses. 
Ausgangspunkt der heutigen Debatte 
sei eine Innenministerkonferenz von 
2019. Sie habe auf Grund zunehmen-
der rechter Skandale im Polizeidienst 
beschlossen, in diesem Bereich gegen 
Rechtsextremismus vorzugehen. In-
zwischen gebe es in NRW, Hamburg 
und Bremen bereits Regelanfragen 
bei der Polizei, andere Länder wür-
den dies planen.

Montag berichtete von seiner 
Tätigkeit in einem Untersuchungs-
ausschuss in Hessen, in dem 46 Na-
zi-Chat-Protokolle mit über 100 be-
teiligten Polizisten und Polizistinnen 
aufgedeckt worden seien. Da die Po-
lizei Waffen trage und staatliche Ge-
walt ausübe, halte er hier eine Über-
prüfung per Regelanfrage für ver-
tretbar. Wenn man dies aber bei der 
Polizei einführen wolle, müssten für 
den Verfassungsschutz auch geheim-
dienstliche Mittel erlaubt sein. Nur 
allgemein zugängliche Quellen, wie 
im Gesetzentwurf vorgesehen, wür-

den nichts bringen. Dafür, dass Bran-
denburg aber nun Vorreiter werden 
und die Regelanfrage für alle Beam-
tinnen und Beamte beschließen wolle, 
gebe es laut Montag keine Gründe. Er 
sei daher gegen eine allgemeine Re-
gelanfrage.

Matthias Schlenzka betonte für 
den DGB Berlin-Brandenburg, der 
Radikalenerlass und die Berufsverbo-
te hätten auch gegen Kernnormen des 
Internationalen Arbeitsrechts (Über-
einkommen Nr. 111) und das Verbot 
politischer Diskriminierung im Beruf 
verstoßen. Die Bundesrepublik sei 
deshalb 1987 von der ILO im Sinne 
des Völkerrechts verurteilt worden. 
Dass nun erneut nicht auf Grund nach-
weisbaren Fehlverhaltens, sondern im 
Zuge von durch den Inlandsgeheim-
dienst vorgenommenen Gesinnungs-
prognosen Beschäftigung im öffent-
lichen Dienst verwehrt werden solle, 
sei rechtlich nicht haltbar. Der Verfas-
sungsschutz sei „keine Visitenkarte der 
Demokratie“. Wie beim Radikalener-
lass sei zu befürchten, dass das Gesetz 
gegen Linke angewandt werde. Der 
DGB sehe keinen gesetzlichen Hand-
lungsbedarf. Das Ziel, extreme Rechte 
aus dem Dienst fernzuhalten, sei mit 
Mitteln des Beamten- und Disziplinar-
rechts, notfalls schärferer Praxis mög-
lich.

In einem einen Tag vor der Anhö-
rung im „Tagesspiegel“ und den „Pots-
damer Neuesten Nachrichten“ veröf-
fentlichten Interview hatte auch der 
ehemalige Brandenburger Justizminis-
ter Volkmar Schöneburg (Partei „Die 
Linke“) noch einmal auf die Folgen des 
Radikalenerlasses hingewiesen. Auch 
das geplante Gesetz ziele wieder auf 
Linke, Mitglieder der VVN-BdA oder 
heutige angebliche „Klima-Terroris-
ten“. Er appellierte eindringlich an die 

Grünen als Regierungspartei, das Ge-
setz zu verhindern.

Nach über zwei Jahren hat CDU-
Innenminister Michael Stübgen sein 
Steckenpferd „Verfassungstreue-
Check“ noch nicht durch den Landtag 
gebracht. Insbesondere die Arbeit der 
bundesweiten Initiativgruppen gegen 
Berufsverbote und der Gewerkschaf-
ten anlässlich des 50. Jahrestags des 
Radikalenerlasses hat Wirkung ge-
zeigt. Auch die am 30. November ange-
hörten „Verfahrensbeteiligten“ ließen 
überwiegend die wortkargen Geset-
zesbefürworter ziemlich alt aussehen. 
„Tagesspiegel“ und „rbb24“ berichte-
ten anschließend von „umstritten“, viel 
„Kritik“ und „grundsätzlichen Beden-
ken“. Ob aber Abgeordnete von CDU, 
SPD und BVB/Freien Wählern von der 
angekündigten Zustimmung ihrer Par-
teien abrücken, ist fraglich.

Während von einem Nein der Lin-
ken auszugehen sein dürfte, war dies 
der Stellungnahme der Grünen-Ver-
treterin Marie Schäffer erneut eher 
nicht zu entnehmen. Ihr schien es 
hauptsächlich um „im Detail andere 
Gesetzesformulierungen“ wie „besse-
re Information bei Ablehnungen von 
Beschäftigten“ zu gehen. Die Vorla-
ge ihres Parteifreundes Montag griff 
sie jedenfalls nicht auf. Das Abstim-
mungsverhalten der Grünen in der 
vermutlich ins neue Jahr verschobe-
nen zweiten Lesung im Landtag könn-
te durchaus noch entscheidend wer-
den, da SPD, CDU und BVB/Freie 
Wähler auf dem Papier 45 von 88 Stim-
men haben.

 Martin Hornung
Unser Autor ist Berufsverbotsbetrof-
fener und aktiv im „Arbeitsausschuss 
der Initiativen gegen Berufsverbote 
und zur Verteidigung demokratischer 
Rechte“

Am 6. September vergangenen Jahres feierten die Arbeiter noch die Fertigstel-
lung von „Nord Stream 2“ , dann wurde die Pipeline Opfer politischer Machen-
schaften. 
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Von Linken unter-
wandert?
Der Präsident des thüringischen 
Verfassungsschutzes, Stephan Kra-
mer, warnt vor einer Vereinnah-
mung der Klimaschutzbewegung 
durch sogenannte Linksextremis-
ten. „Die ‚Letzte Generation‘ ist 
für sich genommen noch keine ex-
tremistische Organisation“, sagte 
Kramer dem Redaktionsnetzwerk 
Deutschland. Linksextremisten ver-
suchten jedoch seit vielen Monaten, 
die Bewegungen „Fridays for Fu-
ture“ und „Letzte Generation“ zu 
unterwandern. Dies sei der Versuch, 
„aus der Klimakrise eine Systemkri-
se zu machen“, sagte Kramer.

Verfahrensfragen
Die Länder sollten sich nach An-
sicht von Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser (SPD) auf eine ein-
heitliche Linie bei der Anwendung 
und Dauer von Präventivhaft ver-
ständigen. Mit Blick auf das Unter-
bindungsgewahrsam wäre es gut, 
wenn die Länder einheitliche Re-
geln hätten, sagte sie am vergange-
nen Freitag nach der Innenminister-
konferenz in München. Niedersach-
sens Innenminister Boris Pistorius 
(SPD) betonte, für ihn sei weniger 
die Dauer der Haft entscheidend, 
denn die Frage, wofür die in den 
Polizeigesetzen der Länder vorge-
sehene Möglichkeit genutzt wer-
de. Jedoch sprach er sich, wie seine 
Amtskollegen, nicht prinzipiell ge-
gen die Präventivhaft aus.

Korruption angemahnt
Die Organisation „Staatengruppe 
gegen Korruption des Europarats“ 
(GRECO) kritisiert in ihrem aktuel-
len Bericht die zahlreichen Ausnah-
men im deutschen Lobbyregister, 
dass am 1. Januar 2022 eingeführt 
wurde. Mitglieder des Bundestags 
müssen in ihren jeweiligen Aus-
schüssen ankündigen, wenn sie eine 
bezahlte Nebentätigkeit ausüben, 
die mit den im Ausschuss behandel-
ten Themen zu tun hat. Diese Pflicht 
müsse jedoch auch für das Bundes-
tagsplenum gelten und nicht nur für 
Ausschüsse. GRECO begrüßt die 
strengere Offenlegungspflicht bei 
den Nebentätigkeiten der Abgeord-
neten, bemängelt jedoch, dass „wei-
tere finanzielle Angaben, beispiels-
weise zu Immobilienvermögen oder 
signifikanten Verbindlichkeiten, in 
die Offenlegungspflicht hätten ein-
bezogen werden können“. Deutsch-
land ist zwar 2017 der GRECO bei-
getreten, hat jedoch bis heute deren 
Maßgaben trotz wiederholter Mah-
nungen nicht umgesetzt.

Corona-Aufbaufonds 
rechtskräftig
Deutschland darf sich nach einem 
Urteil des Bundesverfassungsge-
richts am milliardenschweren Coro-
na-Aufbaufonds der EU beteiligen. 
Das Aufbauprogramm mit dem Na-
men „Next Generation EU“ hat ein 
Volumen von 750 Milliarden Euro. 
Der Zweite Senat des höchsten 
deutschen Gerichts wies am Diens-
tag in Karlsruhe zwei Verfassungs-
beschwerden gegen jenes Gesetz 
zurück, mit dem der Bundestag im 
vergangenen Jahr einer deutschen 
Beteiligung zustimmte. Einen Teil 
des Geldes bekommen die EU-Län-
der als Zuschüsse, die nicht zurück-
gezahlt werden müssen, den Rest 
als Darlehen. Ende 2058 sollen die 
Schulden spätestens beglichen sein.

Gegen Pflichtjahr
Der Bundesgeschäftsführer des 
Deutschen Kinderhilfswerks, Hol-
ger Hofmann, sprach sich in einem 
Interview mit der „Frankfurter All-
gemeinen“ gegen ein Pflichtjahr für 
junge Menschen aus, wie es Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier 
fordert. Vielmehr müsse es darum 
gehen, das vorhandene soziale En-
gagement besser zu entlohnen und 
so attraktiver zu machen. Mit nur 
400 Euro im Monat während des 
Freiwilligen Sozialen oder Ökolo-
gischen Jahres könne niemand ei-
genständig leben, so Hofmann. 




